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Mehrarbeit durch Lehrkräfte 
 

Die gesetzliche Grundlage – Hessisches Beamtengesetz § 61 
 

Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, ohne Vergütung über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus Dienst 
zu tun, wenn zwingende dienstliche Verhältnisse es erfordern. Werden sie durch eine dienstlich angeordnete 
oder genehmigte Mehrarbeit mehr als fünf Stunden im Monat über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus bean-
sprucht, so ist ihnen innerhalb von zwölf Monaten für die über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus geleistete 
Mehrarbeit entsprechende Dienstbefreiung zu gewähren. Bei Teilzeitbeschäftigung sind die fünf Stunden 
anteilig entsprechend der bewilligten Arbeitszeit zu kürzen. Ist die Dienstbefreiung aus zwingenden dienstli-
chen Gründen nicht möglich, so können an ihrer Stelle Beamtinnen und Beamte Mehrarbeitsvergütung nach 
§ 50 des Hessischen Besoldungsgesetzes erhalten. 
 

Die Ausführung - Auszug aus der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergü-
tung und Rufbereitschaftsabgeltung vom 11. Mai 2022   (GVBl. S. 262, gültig ab 1. Juni 2022) 
 

§ 1  Bereiche 
(1) Beamtinnen und Beamten kann in den Fällen des S 61 Satz 4 des Hessischen Beamtengesetzes für 
ihre Mehrarbeit eine Vergütung gewährt werden, soweit 
1. sie im … 
c) Schuldienst als Lehrerin oder Lehrer tätig sind oder … 
 

§ 2  Berechnung der Mehrarbeitsstunden 
(1)  Als Mehrarbeitsstunde gilt eine Zeitstunde, für Lehrkräfte eine Unterrichtsstunde. Hiervon abweichend 
wird eine Stunde Dienst in Bereitschaft entsprechend dem Umfang der durchschnittlich anfallenden tat-
sächlichen Inanspruchnahme pauschal berücksichtigt. 
(2)  Bei Mehrarbeit im Schuldienst gelten drei Unterrichtsstunden im Kalendermonat als fünf Mehrarbeits-
stunden im Sinne des S 61 Satz 2 des Hessischen Beamtengesetzes. 
(3)  Besteht keine feste tägliche Arbeitszeit, so dass eine Mehrarbeit nicht für den einzelnen Arbeitstag, 
sondern nur auf Grund der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit für eine volle Woche ermittelt werden 
kann, so ist Mehrarbeit für eine Kalenderwoche, die teilweise auf den folgenden Kalendermonat fällt, die-
sem zuzurechnen. 
(4)  Ergeben sich bei der monatlichen Mehrarbeitsstundenberechnung Bruchteile einer Stunde, so werden 
diese anteilig berücksichtigt. 
 

§ 3  Höhe der Mehrarbeitsvergütung 
…   (2)  Abweichend von Abs. 1 Satz 1 beträgt die Mehrarbeitsvergütung je Unterrichtsstunde bei Beamtin-
nen und Beamten im Schuldienst für Inhaberinnen und Inhaber von Lehrämtern 
1.  des gehobenen Dienstes, soweit sie nicht unter Nr. 2 und 3 fallen, 
 20,13 Euro (ab 1.8.2022 20,57 Euro, ab 1.8.2023 20,96 Euro),   
2.  des gehobenen Dienstes in Laufbahnen, deren Eingangsämter mindestens der Besoldungsgruppe A 12 
zugeordnet sind, und des höheren Dienstes an Grundschulen 
 24,93 Euro (ab 1.8.2022 25,48 Euro, ab 1.8.2023 25,96 Euro),   
3.  des gehobenen Dienstes in Laufbahnen, deren Eingangsämter der Besoldungsgruppe A 13 zugeordnet 
sind, und des höheren Dienstes an Förder-, Haupt- und  Realschulen 
 29,59 Euro (ab 1.8.2022 30,24 Euro, ab 1.8.2023 30,81 Euro),   
4.  des höheren Dienstes an Gymnasien und an beruflichen Schulen  

34,56 Euro (ab 1.8.2022 35,32 Euro, ab 1.8.2023 35,99 Euro).  
Das Gleiche gilt für Fachlehrerinnen und Fachlehrer mit der Maßgabe, dass an die Stelle des jeweiligen 
Lehramtes die entsprechende für den staatlichen Schuldienst erworbene Lehrbefähigung tritt. … 
(3)  Abweichend von Abs. 1 und 2 erhalten teilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Beamte bis zum Erreichen 
der regelmäßigen Arbeitszeit der entsprechend vollzeitbeschäftigten Beamtinnen und Beamten je zusätzli-
cher Stunde oder Unterrichtsstunde Mehrarbeitsvergütung in Höhe des auf eine Stunde oder Unterrichts-
stunde entfallenden Anteils der Besoldung von entsprechend vollzeitbeschäftigten Beamtinnen und Beam-
ten. … 


